
Gesetzlichkeit auf dem Gebiet der arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen erhöht hat. Insbesondere haben die Ge
richte in der Vergangenheit die Organe von Partei und 
Staat sowie die Komitees der Gewerkschaft in den 
Republiken auf noch bestehende Unzulänglichkeiten 
hingewiesen und die Rechtspropaganda auf diesem Ge
biet verstärkt. Kritisiert wurde jedoch, daß sich die 
örtlichen Gewerkschaftskomitees mitunter noch nicht 
genügend mit den Ergebnissen der Arbeitsrechtspre
chung beschäftigen. Daraus wurde die Schlußfolgerung 
gezogen, daß die Gerichte noch enger mit den Gewerk
schaften Zusammenarbeiten müssen, da sowohl die Ge
richte als auch die Gewerkschaftskomitees bei der Be
kämpfung von Ungesetzlichkeiten ein gemeinsames 
Ziel verfolgen. Auch werde der Hinweis des Obersten

Gerichts der UdSSR nicht genügend beachtet, daß bei 
eindeutig ungesetzlichen Kündigungen den verantwort
lichen Funktionären die Verpflichtung auferlegt wer
den kann, den Schaden zu ersetzen, der durch die Nach
zahlungen für nicht geleistete Arbeit entstanden ist. 
Allerdings sind Überspitzungen in dieser Hinsicht zu 
vermeiden.
Werden bestimmte Arbeitsrechtsverletzungen aus Un
kenntnis begangen, so muß die Aufgabe der Gerichte 
insbesondere darin bestehen, im Zusammenwirken mit 
den Rechtsstellen der Betriebe vorhandene Unklarhei
ten zu beseitigen. Das gilt vor allem für kleinere Be
triebe, in denen der juristische Beratungsdienst sowohl 
für die Betriebsleitungen als auch für die Werktätigen 
im allgemeinen noch nicht ausreichend entwickelt ist.

Aus der Praxis — für die Praxis
Ökonomische Interessen dürfen die Bekämpfung 
des Alkoholmißbrauchs nicht behindern
In NJ 1971 S. 535 ff. weisen D u f t /  
P r u s s überzeugend nach, wie not
wendig konsequente Maßnahmen ge
gen den Alkoholmißbrauch sind. Ob
wohl von den Rechtspflegeorganen 
des Stadtkreises Schwedt/O in der 
Vergangenheit eine Reihe von Maß
nahmen eingeleitet worden sind, ist 
der Anteil der zur Zeit der Tat un
ter Alkoholeinfluß stehenden Straf
täter im Stadtkreis bisher nicht zu
rückgegangen. Wir haben deshalb 
analysiert, aus welchen Wirtschafts
bereichen diese Täter kommen. Da
bei wurde folgendes sichtbar:
Der Anteil der unter Alkoholeinfluß 
stehenden Täter aus den Industriebe
trieben liegt nur bei etwa 20 Prozent, 
in Ausnahmefällen nur wenig dar
über. Der Anteil der Täter aus dem 
Bauwesen ist dagegen mehr als dop
pelt so hoch. Dabei ist auffällig, daß 
die Quote der Täter im Industriebau 
geringer ist als im Wohnungs- und 
Tiefbau. Das hat verschiedene Ursa
chen:
— Die Baustellen der Industriebau

kombinate sind größer und zen
tralisierter, so daß eine straffere 
Ordnung und Disziplin möglich 
und auch tatsächlich vorhanden 
ist.

- Das Bau- und Montagekombinat 
Ost, Betrieb Schwedt, hat gute 
Leitungsmethoden auch im Hin
blick auf Ordnung und Sicherheit 
einschließlich der Bekämpfung 
des Alkoholmißbrauchs entwik- 
kelt, teilweise angeregt und ver
anlaßt durch staatsanwaltschaft- 
liche Aufsichtsmaßnahmen. Die 
Kombinatsleitung beeinflußte in 
dieser Hinsicht auch die etwa 
100 Nachauftragnehmerbetriebe. 
Schon 1966 wurde eine Sicher
heitskonferenz einberufen, an der 
Vertreter aller Nachauftragneh
merbetriebe teilnahmen. Die Kon
ferenz legte Maßnahmen zur Be
kämpfung des Alkoholmiß
brauchs fest. Die Durchsetzung 
dieser Maßnahmen führte zur 
ideologischen Klärung dieses Pro

blems, insbesondere bei den Lei
tungskadern, die in ihren Kollek
tiven auf die Einhaltung der 
ASAO 1 und anderer gesetzlicher 
Bestimmungen achten. Der Kom
binatsdirektor setzt sich für die 
strikte Durchsetzung der diszi
plinarischen Verantwortlichkeit 
ein, wenn von Angehörigen der 
Betriebe die Arbeits- und Brand
schutzanordnungen oder andere 
gesetzliche Bestimmungen verletzt 
wurden.

— Die Kombinate arbeiten auf ein
gezäunten Großbaustellen, und es 
gibt weniger Möglichkeiten zum 
Einkauf von Alkohol während der 
Arbeitszeit.

Im Wohnungs- und Tiefbau ist die 
Lage anders. Die Baustellen sind re
lativ klein; nicht selten arbeiten nur 
wenige Werktätige zusammen, ohne 
daß ein Leiter ständig anwesend ist. 
Die Baustellen liegen in der Stadt; 
in der Nähe sind Geschäfte und Ki
oske, in denen Alkohol ausgestellt 
und verkauft wird. Die Leitungstä
tigkeit ist komplizierter. Alte über
lebte Traditionen wirken hier stär
ker als im Industriebau. An einem 
Beispiel soll das verdeutlicht wer
den :
Eine Fußbodenlegerbrigade arbeitete 
zu je zwei Personen in verschiedenen 
Stockwerken eines Wohnblocks. 
Schon zu Arbeitsbeginn ließ der Bri
gadier Geld sammeln, und ein Mit
glied der Brigade holte eine Flasche 
Weinbrand. Im Laufe des Vormit
tags wanderte die Flasche von Stock
werk zu Stockwerk. Alle Brigade
mitglieder tranken. Kurz vor Ar
beitsschluß geschieht das gleiche. 
Einige Brigademitglieder trinken al
lerdings nicht mit, weil sie mit dem 
Moped bzw. dem Fahrrad nach 
Hause fahren wollen. Der Brigadier 
und ein weiteres Brigademitglied 
trinken zusammen fast den gesamten 
Inhalt der Flasche aus. Auf dem 
Nachhauseweg fahren sie mit dem 
Motorrad gegen einen entgegenkom
menden Lkw und werden dabei ge
tötet.

Obwohl bei dem Betriebsleiter in 
der Vergangenheit schon einige Pro
teste des Staatsanwalts eingelegt 
worden waren, hatte er keine wirk
samen Maßnahmen eingeleitet. Im 
erneuten Protest wurde eine Beleg
schaftsversammlung vorgeschlagen, 
die dann auch unter Teilnahme des 
Staatsanwalts der Stadt durchge
führt wurde. Die Versammlung 
machte deutlich, daß sich die Lei
tungskader bisher sehr liberal ver
halten hatten. Sie waren der Mei
nung „Was kann beim Ausbau schon 
passieren, bei der Montage ist das 
anders“. Diesen und ähnlichen Auf
fassungen waren die Leiter nicht 
entgegengetreten. Sie führten zwar 
Arbeitsschutzbelehrungen auch über 
die ASAO 1 durch, duldeten aber 
teilweise, daß Alkohol während der 
Arbeitszeit getrunken wurde. Ihre 
Belehrungen wurden daher nicht 
ernst genommen.
Nach der Belegschafts Versammlung 
und weiteren Maßnahmen des Be
triebsleiters zeigte sich, daß sich die 
Einstellung der leitenden Kader zu 
verändern beginnt; sie sind selbst 
besser Vorbild, und wo notwendig, 
werden auch Disziplinarmaßnahmen 
durchgesetzt.
Die Bekämpfung des Alkoholmiß
brauchs ist nicht Aufgabe einzelner 
Organe. Deshalb haben wir, ausge
hend von dem geschilderten Beispiel, 
den Rat der Stadt, den HO-Betrieb 
und die Konsumgenossenschaft noch 
einmal nachdrücklich auf dieses Pro
blem hingewiesen. Wir vertraten da
bei die Auffassung, die Handelsbe
triebe sollten an Werktätige in Ar
beitskleidung keinen Alkohol ver
kaufen und ausschenken. Die Han
delsbetriebe können sich zu diesem 
Schritt jedoch noch nicht entschlie
ßen. Sie vertreten u. a. die Auffas
sung, daß in erster Linie die Baube
triebe für die Erziehung ihrer Werk
tätigen verantwortlich sind. Würden 
die Betriebe schriftlich das Verbot 
des Verkaufs oder Ausschanks von 
Spirituosen fordern oder würde der 
Rat der Stadt eine solche Maßnahme 
beschließen, dann würden sie sich 
dem fügen.
Hinter dieser Meinung verbirgt sich 
das altbekannte Problem, daß sich
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